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Zitat von funkmunk

Aber bedeutet dies nicht auch, dass die "Pflichten" des Vertretungsvertrages nicht doch
noch erfüllt werden müssen bis die Einstellung in die "Planstelle" tatsächlich beginnt?

Richtig, wo ist das Problem? Bis zu dem Zeitpunkt der Vereidigung bist du dann angestellter
Lehrer und unterliegst natürlich auch den Rechten und Pflichten.
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